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565/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Josef Schellhorn, Mag. Gerald Loacker, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 26.05.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 26.05.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

Hinweis der ParlDion: Richtig müsste es wohl heißen: 
„Bundesgesetz, mit dem das Arbeiterkammergesetz und 
das Wirtschaftskammergesetz geändert werden“ Bundesgesetz, mit dem das 

Arbeiterkammergesetz und das 
Wirtschaftskammergesetz geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Artikel 1  

 
Änderung des Arbeiterkammergesetzes 1992 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Arbeiterkammergesetz 1992, BGBl. 
Nr. 626/1991, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 28/2020, wird wie folgt geändert: 

 

 In § 61 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt:  

 „Für alle Arbeitsverdienstteile bis zu 1000 Euro der 
Beitragsgrundlage ist keine Umlage zu entrichten 
(Umlagefreibetrag). Der Umlagefreibetrag ist jährlich 
um die Aufwertungszahl gem. § 108 Abs. 2 ASVG zu 
vervielfachen.“ 

 

(2) Die Höhe der Umlage wird für die einzelnen 
Arbeiterkammern von der Hauptversammlung der 
Bundesarbeitskammer beschlossen. Sie darf höchstens 
0,5% der für die gesetzliche Krankenversicherung 
geltenden allgemeinen Beitragsgrundlage betragen, dabei 
darf die Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 lit. a 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung, nicht 
überschritten werden. 

 (2) Die Höhe der Umlage wird für die einzelnen 
Arbeiterkammern von der Hauptversammlung der 
Bundesarbeitskammer beschlossen. Sie darf höchstens 
0,5% der für die gesetzliche Krankenversicherung 
geltenden allgemeinen Beitragsgrundlage betragen, dabei 
darf die Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 lit. a 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung, nicht 
überschritten werden. Für alle Arbeitsverdienstteile bis 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 26.05.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 26.05.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
zu 1000 Euro der Beitragsgrundlage ist keine Umlage 
zu entrichten (Umlagefreibetrag). Der 
Umlagefreibetrag ist jährlich um 
die Aufwertungszahl gem. § 108 Abs. 2 ASVG zu 
vervielfachen. 

 

 Artikel 2  

 
Änderung des Wirtschaftskammergesetzes 1998 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Wirtschaftskammergesetz 1998, BGBl. 
Nr. 103/1998, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 15/2020, wird wie folgt geändert: 

 

 In § 122 Abs. 8 werden nach dem zweiten Satz folgende 
Sätze eingefügt: 

 

 „Von der Bemessungsgrundlage sind je Arbeitnehmer 
die ersten 1000 Euro Arbeitsverdienst 
(Umlagefreibetrag) und die Arbeitsverdienstteile über 
der Höchstbeitragsgrundlage auszunehmen. Der 
Umlagefreibetrag ist jährlich um die Aufwertungszahl 
gem. § 108 Abs. 2 ASVG zu vervielfachen.“ 

 

(8) Die Landeskammern können zur Bedeckung 
ihrer Aufwendungen festlegen, dass die 
Kammermitglieder eine weitere Umlage zu entrichten 
haben. Diese ist beim einzelnen Kammermitglied von 
der Summe der in seiner Unternehmung (seinen 
Unternehmungen) nach § 2 anfallenden Arbeitslöhne zu 
berechnen, wobei als Bemessungsgrundlage die 
Beitragsgrundlage nach § 41 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. 
Nr. 376/1967, gilt (Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag). 
Personen, die einem Kammermitglied durch ein Gesetz 
zur Dienstleistung gegen Kostenersatz zugewiesen sind, 
gelten als Dienstnehmer des kostenersatzleistenden 

 (8) Die Landeskammern können zur Bedeckung 
ihrer Aufwendungen festlegen, dass die 
Kammermitglieder eine weitere Umlage zu entrichten 
haben. Diese ist beim einzelnen Kammermitglied von 
der Summe der in seiner Unternehmung (seinen 
Unternehmungen) nach § 2 anfallenden Arbeitslöhne zu 
berechnen, wobei als Bemessungsgrundlage die 
Beitragsgrundlage nach § 41 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. 
Nr. 376/1967, gilt (Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag). 
Von der Bemessungsgrundlage sind je Arbeitnehmer 
die ersten 1000 Euro Arbeitsverdienst 
(Umlagefreibetrag) und die Arbeitsverdienstteile 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 26.05.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 26.05.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Kammermitglieds. Für sie ist Bemessungsgrundlage der 
Ersatz der Aktivbezüge mit der Maßgabe, dass die 
Umlagenschuld mit Ablauf des Kalendermonats entsteht, 
in dem die Aktivbezüge ersetzt worden sind. Die Umlage 
ist in einem Hundertsatz dieser Bemessungsgrundlagen 
zu berechnen. Der Hundertsatz ist vom 
Wirtschaftsparlament der Landeskammer festzusetzen; er 
darf 0,29 vH der Beitragsgrundlage nicht übersteigen. 
Hat ein Kammermitglied gemeinsam mit einem oder mit 
mehr als einem anderen Kammermitglied eine 
Arbeitsgemeinschaft gebildet, so wird die weitere 
Umlage hinsichtlich der Arbeitslöhne, die bei der 
Arbeitsgemeinschaft anfallen, durch diese entrichtet. Bei 
einer Personengesellschaft des Handelsrechts, bei der ein 
Komplementär eine juristische Person oder eine 
Personengesellschaft des Handelsrechts ist, gehören die 
diesbezüglichen, bei der Komplementärgesellschaft 
anfallenden Arbeitslöhne auch dann zur 
Beitragsgrundlage, wenn die Komplementärgesellschaft 
keine Berechtigung nach § 2 besitzt. Die Bestimmungen 
der §§ 42a und 43 Familienlastenausgleichsgesetz 1967, 
BGBl. Nr. 376/1967, finden auf die Umlage sinngemäß 
Anwendung. Ein im Verhältnis zur Summe der 
Arbeitslöhne der Arbeitnehmer der Mitglieder der 
einzelnen Landeskammern ungleichgewichtiges 
Aufkommen aus der weiteren Umlage ist zwischen den 
Landeskammern auszugleichen (Finanzausgleich). 

 

über der Höchstbeitragsgrundlage auszunehmen. Der 
Umlagefreibetrag ist jährlich um die 
Aufwertungszahl gem. § 108 Abs. 2 ASVG zu 
vervielfachen. Personen, die einem Kammermitglied 
durch ein Gesetz zur Dienstleistung gegen Kostenersatz 
zugewiesen sind, gelten als Dienstnehmer des 
kostenersatzleistenden Kammermitglieds. Für sie ist 
Bemessungsgrundlage der Ersatz der Aktivbezüge mit 
der Maßgabe, dass die Umlagenschuld mit Ablauf des 
Kalendermonats entsteht, in dem die Aktivbezüge ersetzt 
worden sind. Die Umlage ist in einem Hundertsatz dieser 
Bemessungsgrundlagen zu berechnen. Der Hundertsatz 
ist vom Wirtschaftsparlament der Landeskammer 
festzusetzen; er darf 0,29 vH der Beitragsgrundlage nicht 
übersteigen. Hat ein Kammermitglied gemeinsam mit 
einem oder mit mehr als einem anderen Kammermitglied 
eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, so wird die weitere 
Umlage hinsichtlich der Arbeitslöhne, die bei der 
Arbeitsgemeinschaft anfallen, durch diese entrichtet. Bei 
einer Personengesellschaft des Handelsrechts, bei der ein 
Komplementär eine juristische Person oder eine 
Personengesellschaft des Handelsrechts ist, gehören die 
diesbezüglichen, bei der Komplementärgesellschaft 
anfallenden Arbeitslöhne auch dann zur 
Beitragsgrundlage, wenn die Komplementärgesellschaft 
keine Berechtigung nach § 2 besitzt. Die Bestimmungen 
der §§ 42a und 43 Familienlastenausgleichsgesetz 1967, 
BGBl. Nr. 376/1967, finden auf die Umlage sinngemäß 
Anwendung. Ein im Verhältnis zur Summe der 
Arbeitslöhne der Arbeitnehmer der Mitglieder der 
einzelnen Landeskammern ungleichgewichtiges 
Aufkommen aus der weiteren Umlage ist zwischen den 
Landeskammern auszugleichen (Finanzausgleich). 
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